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15. Frühjahrstagung Medizinrecht
vom 24. bis 25. April 2015 in Frankfurt am Main

Freitag, 24. April 2015

09.30 – 10.00 Uhr Begrüßungskaffee für die Teilnehmer

Tagung der Arbeitsgruppen

10.00 – 12.30 Uhr Arbeitsgruppe Arzthaftungsrecht
Aktuelle Rechtsprechung des BGH in Arzthaftpflichtsachen
Rechtsanwalt Dr. Max Middendorf, Hamm
Die aktuelle Rechtsprechung der Obergerichte und ihr Einfluss auf die  
Versicherbarkeit des Arzthaftpflichtrisikos
Rechtsanwalt Prof. Dr. Karl Otto Bergmann, Hamm
Durchgriff auf Krankenhausträger bei Belegarztvertrag oder gespaltenem  
Krankenhausvertrag
Rechtsanwalt Olaf Peters, Berlin

10.00 – 12.30 Uhr Arbeitsgruppe Krankenhausrecht
Umsatzsteuerbarkeit von Zytostatikalieferungen der Krankenhausapotheke – 
Inhalt und Folgen des aktuellen BFH-Urteils
Rechtanwalt Matthias Wallhäuser, Bonn
Nach dem Honorararzt-Urteil des BGH: Die Gestaltung von Anstellungsverträgen 
niedergelassener Ärzte im Krankenhaus - anhand eines Fallbeispiels
Rechtsanwalt Dr. Tilman Clausen, Hannover

10.00 – 12.30 Uhr Arbeitsgruppe Leistungs- und Vergütungsrecht
Das Honorararzturteil des BGH und die Auswirkung auf Wahlleistungs-
vereinbarungen
Rechtsanwalt Dr. Kyrill Makoski, Düsseldorf
I. Neue GOÄ – Sachstand
II. Rückforderungsanspruch der privaten Krankenversicherung – § 194, Abs. 2  

iVm § 86 Abs. 1 VVG – gebührenrechtliche Inhalte und praktische  
Vorgehensweise

III. Honorararztproblematik – prakt. Auswirkungen und „neue“ Ideen der PKV  
(jetzt ist der Beleger dran!)

Rechtsanwältin Daniela Kessler, Mannheim
10.00 – 12.30 Uhr Arbeitsgruppe Medizinstrafrecht

Vermögensabschöpfung im Medizinstrafrecht
Rechtsanwalt Gero von Pelchrzim, LL.M., Frankfurt am Main
Die Kostenfalle in Medizinstrafverfahren
Rechtsanwalt Dr. jur. Alexander Dorn, Mainz

10.00 – 12.30 Uhr Arbeitsgruppe Vertragsarztrecht
RLV/QZV: Mehr Honorar für Spezialisten – Praxisbesonderheiten in der  
Rechtsprechung
Rechtsanwalt Dr. Ronny Hildebrandt, Berlin
Transfer von Vertragsarztsitzen – Rechtsfragen zu § 95 Abs. 9b SGB V
Rechtsanwalt Christian Gerdts, Hamburg

“Beratung von Regress” - sind nach den Entscheidungen des BSG vom
20.10.14 alle Fragen geklärt?
Rechtsanwalt Rüdiger Brauer, Berlin

Teilnehmerbeitrag
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 390,- EUR für 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Medizin-
recht und 540,- EUR für Nichtmitglieder.
190,- EUR, wenn die Zulassung nicht älter 
als drei Jahre ist (mit Nachweis). Im Tagungs-
beitrag sind die Tagungsunterlagen, das
Mittagessen am 24. April 2015, sowie alle 
Kaffeepausen enthalten.

Veranstaltungsort
Sheraton Frankfurt Congress Hotel
Lyoner Straße 44-48
60528 Frankfurt a.M.

Zimmerreservierung
Für die Teilnehmer der Veranstaltung haben 
wir im Tagungshotel bis zum 24. März 2015 
ein Zimmerkontingent unter dem Stichwort: 
„AG Medizinrecht“ für Sie reserviert:
Sheraton Frankfurt Congress Hotel,  
EZ 139,- EUR, DZ 179,- EUR, jeweils inkl. 
Frühstück, Res. Tel.: 069 / 6633332

Fortsetzung auf nächster Seite >>
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Tagung

12.30 – 13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen der Teilnehmer
13.30 – 13.35 Uhr Begrüßung

Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel, München
13.35 Uhr Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Bereich

Harald Stender, Koordinator ambulante Versorgung Kreis Dithmarschen, Heide
14.05 Uhr Diskussion
14.20 Uhr Selektivverträge unter aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten

Rechtsanwältin Dr. Martina Keil-Löw, Bad Homburg
14.50 Uhr Diskussion
15.05 Uhr Prozessfinanzierung im Arzthaftungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Arndt Eversberg, ROLAND ProzessFinanz AG, Köln
15.20 Uhr Kaffeepause
15.50 Uhr Plausibilitätsprüfungen – Neueste Entwicklung

Rechtsanwalt Dr. Thomas Willaschek, Berlin
16.20 Uhr Diskussion
16.35 Uhr  GKV-VSG – Aktueller Stand der Gesetzgebung

Rechtsanwalt Jörn Schroeder-Printzen, Potsdam 
17.20 Uhr Diskussion
17.35 Uhr Der Honorararzt nach der BGH-Entscheidung vom 16.10.2014  

(Az. III ZR 85/14)
Rechtsanwalt Dr. Tilman Clausen, Hannover

18.05 Uhr Diskussion
18.20 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
19.30 Uhr Abendveranstaltung im DEPOT 1899, Textorstraße 33,  

60594 Frankfurt am Main
Inkl. Buffet und Getränken zum Preis von 55,- EUR zzgl. 19 % Mwst. pro Person

Samstag, 25. April 2015

09.00 Uhr Berichte aus den Arbeitsgruppen
09.30 Uhr Erste Erfahrungen mit dem Patientenrechtegesetz

Rechtsanwältin Dr. Michaela Bürgle, Frankfurt a.M.
10.00 Uhr Diskussion
10.15 Uhr Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung zur Arzt- und  

Krankenhaushaftung
Rechtsanwalt Dr. Max Middendorf, Hamm

10.45 Uhr Diskussion
11.00 Uhr Kaffeepause
11.30 Uhr Reform der GOÄ – Eine „unendliche Geschichte“? 

Dr. med. Theodor Windhorst, Facharzt für Chirurgie, Vorsitzender des Ausschusses 
Gebührenordnung der BÄK und Präsident der ÄK Westfalen-Lippe, Bielefeld

12.00 Uhr Diskussion
12.15 Uhr Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung sozialrechtlicher  

Vertriebssysteme und Qualifikationsvorgaben
Rechtsanwalt Rüdiger Weidhaas, Bad Dürkheim

12.45 Uhr Korruptionsstrafrecht im Gesundheitswesen
Prof. Dr. Gunnar Duttge, Abt. für strafrechtliches Medizin- und Biorecht,  
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen

13.15 Uhr Diskussion
13.35 Uhr Ende der Veranstaltung

Organisation
Mit der Organisation der Veranstaltung  
haben wir die DeutscheAnwaltAkademie 
– jurEvent beauftragt. Auf Ihre schriftliche 
Anmeldung freut sich Herr Tobias Hopf, 
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 
726153-180, Fax: 030 / 726153-188,  
E-Mail: hopf@anwaltakademie.de

Onlineanmeldungen zur Tagung  
können auch erfolgen über:  
www.anwaltakademie.de/anmeldung/ 
Medizinrecht-Fruehjahrstagung-2015

Absage durch den Veranstalter
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns 
die Absage des Seminars bei zu geringer 
Teilnehmerzahl (spätestens zwei Wochen 
vor Beginn) oder bei Ausfall eines Dozenten, 
Hotelschließung vorbehalten müssen. Die 
gezahlte Teilnehmergebühr werden wir um-
gehend erstatten. Weitergehende Ansprüche 
sind, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhaltens des Veranstalters, 
seinen Angestellten oder sonstigen Erfül-
lungsgehilfen ausgeschlossen. 

FAO-Bescheinigung gem. § 15 FAO  
über 8,5 Stunden wird erteilt.
(zzgl. der 2,5 Zeitstunden für die etwaige 
Teilnahme an den Arbeitsgruppen)
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Anmeldung (V.-Nr. 93001-15)

	390,- EUR Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV
	190,- EUR wenn die Zulassung nicht älter als drei Jahre ist (mit Nachweis)
	540,- EUR Teilnahme als Nichtmitglied

	Ich trete der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV bei.
	 (Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht setzt die Mitgliedschaft in einem örtlichen Anwaltverein voraus.)

	Ich bin Mitglied im
						               Name des örtlichen Anwaltvereins

	Ich werde Mitglied im
						               Name des örtlichen Anwaltvereins

	Ich nehme an der Arbeitsgruppe Arzthaftungsrecht teil.
	Ich nehme an der Arbeitsgruppe Krankenhausrecht teil.
	Ich nehme an der Arbeitsgruppe Leistungs- und Vergütungsrecht teil.
	Ich nehme an der Arbeitsgruppe Medizinstrafrecht teil.
	Ich nehme an der Arbeitsgruppe Vertragsarztrecht teil.

	Ich nehme an der Abendveranstaltung am 24. April 2015 mit           Begleitperson(en) teil.
	 Inkl. Buffet und Getränke zum Preis von 55,- EUR zzgl. 19 % Mwst. pro Person.

Stornierung: Bitte informieren Sie uns schriftlich bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung über eine etwaige Verhinderung. 
In diesem Fall erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 18,- EUR. Sollte uns Ihre Absage bis fünf Tage vor Beginn der Veranstal-
tung erreichen, ist die Hälfte der Tagungsgebühren zu zahlen. Sie zahlen die volle Tagungsgebühr, wenn uns Ihre Stornierung erst nach den 
genannten Fristen erreicht.

Anmeldung (bitte schriftlich) an:
Organisationsbüro, DeutscheAnwaltAkademie – jurEvent, Tobias Hopf, Littenstraße 11, 10179 Berlin

Bitte beachten Sie: Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich mit Fotoaufnahmen und einer evtl. Wiedergabe Ihrer Person einverstanden.

Angaben des Teilnehmers:

Name/Vorname

Beruf/Mitgliednummer

Kanzlei

Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail*

Datum/Unterschrift

*	Ihre E-Mail-Adresse verwenden wir für Informationen über von Ihnen gebuchten Seminare  
(z. B. Dozententausch, Zeitplanänderung, sonstige Hinweise).

15. Frühjahrstagung Medizinrecht
vom 24. bis 25. April 2015 in Frankfurt am Main

per Fax: 030 / 726153-188


